


1 Technik, die einleuchtet. 

 
EUP: Neue Verordnung für Beleuchtung im tertiären Bereich 
 
Die sich abzeichnende Verordnung für tertiäre Beleuchtungen (Strassen- und Bürobeleuchtung) in der 
EU haben teilweise gravierende Auswirkungen auf den Markt: Im Eilzugstempo werden die 
schlechteren, ineffizienten Produkte in drei Stufen per Verbot bis 2017 aus dem Markt genommen. Das 
hat Folgen sowohl für die Hersteller als auch für die Verbraucher. Während die Produzenten von 
Beleuchtungsprodukten in Neu-Entwicklungen und Produktionsumstellungen gefordert sind, müssen 
sich die Verbraucher mit der Umstellung ihres Beleuchtungsmaterials beschäftigen. Dieser Artikel 
beleuchtet den Verordnungsentwurf für die Büro- und Strassenbeleuchtung etwas genauer. Das für die 
Privatbeleuchtung hängige Glühlampenverbot ist darin nicht enthalten.  
 
Von Jörg Imfeld, El.-Ing.HTL 
 
Einleitung 
Der vorliegende Entwurf der EU-Verordnung zur Energieeffizienz in Büro- und Strassenbeleuchtung ist die 
direkte Folge der Rahmenrichtlinie 2005/32/EG, auch Ökodesign-Richtlinie oder EUP („eney using products“) 
genannt. Als eine der ersten Bereiche erhält damit die Beleuchtung konkrete Gesetze mit klaren Vorgaben, wie 
effizient künftige Produkte sein müssen. Wird die neue Verordnung wie vorgeschlagen publiziert, tritt sie schon 
im Sommer dieses Jahres in Kraft. Dies hat bereits ab 2010 Auswirkungen auf sämtliche Hersteller von 
Leuchtmittel, Vorschaltgeräten und Leuchten. In der Schweiz sind zur Zeit noch keine Gesetze für diesen 
Beleuchtungsbereich geplant.  
 
EUP: Ökodesign-Richtlinie der EU 
Die Rahmenrichtlinie 2005/32/EG legt fest, dass im Bereich der Elektroverbraucher Effizienz-Anforderungen 
definiert werden müssen, um die Effizienz und umweltgerechte Gestaltung der Produkte zu steigern. Das Ziel 
ist, Energie und andere Ressourcen bei Herstellung, Betrieb und Entsorgung einzusparen. Neben vieler Elektro- 
und Elektronikgeräten sind auch sämtliche Beleuchtungskörper davon betroffen. Da die Rahmenrichtlinie noch 
keine konkreten produktebezogenen Angaben macht, wurden private Expertenkommissionen einberufen. Diese 
erstellten zu den Themen „Strassenbeleuchtung“ und „Bürobeleuchtung“ Berichte, die die mögliche Einspar-
potenziale aufzeigen. Ursprünglich in die drei Bereiche „Strassenbeleuchtung“, „Bürobeleuchtung“ und „Privat-
beleuchtung“ unterschieden, führte man die beiden Bereiche „Strassenbeleuchtung“ und „Bürobeleuchtung“ zur 
„Beleuchtung im tertiären Bereich“ zusammen. Die Expertenberichte bilden die Grundlage für die nun vorlie-
gende, neue Verordnung.  
 
Neu: Richtlinie für die Beleuchtung im tertiären Bereich 
Die neue Verordnung ist die sogenannte Durchführungsmassnahme und legt fest, für welche Produktbereiche 
zu welchem Zeitpunkt welche Anforderungen gelten. Sie ist in drei Stufen gegliedert:  
Stufe 1   1 Jahr nach Inkrafttreten, d.h. Anfang 2010 
Stufe 2   3 Jahre nach Inkrafttreten, d.h Anfang 2012 
Stufe 2.1   6 Jahre nach Inkrafttreten, d.h. Anfang 2015 
Stufe 3    8 Jahre nach Inkrafttreten, d.h. Anfang 2017 
Die bereits bestehende Vorschaltgeräterichtlinie 2000/55/EG verliert ihre Gültigkeit, da mit der neuen Richtlinie 
sämtliche Vorgaben für Vorschaltgeräte neu geregelt werden. In der neuen Richtlinie sind enthalten: 
Anforderungen an Lampen: Wirkungsgrad und technische Anforderungen 
Anforderungen an Vorschaltgeräte: Energieeffizienz und Anforderungen an die Produktinformationen  
Anforderungen an Leuchten: Energieeffizienz und Anforderungen an die Produktinformationen  
In der Übersicht sind die wichtigsten Aussagen in den 3 Stufen enthalten. 
 
Private Beleuchtung: Glühlampenverbot 
Auch im privaten Bereich zeigt sich, dass die Effizienzsteigerung wichtig ist: Bis ins Jahr 2012 plant die EU, 
schrittweise sämtliche Glühlampen vom Markt zu nehmen. In der Schweiz ist mit dem Verbot der Energieklas-
sen F und G die Glühlampe als Teilverbot seit Anfang 2009 bereits aktiv. Dies betrifft im Wesentlichen Glüh-
lampen 25W und weniger, wegen Sonderanwendungen bestehen auch viele Ausnahmen. Hier wird in der 
nächsten Zeit einiges geschehen, weiterführende Artikel zu diesem Thema im In- und Ausland sind zu erwarten. 
 
CE-Kennzeichen: Enthält neu auch Energie- und Umweltaspekte 
Sämtliche energiebetriebenen Produkte sind CE-kennzeichnungspflichtig. Dazu ist eine EU- Konformitätserklä-
rung zu erstellen, die auch energetische und umweltrelevante Aspekte berücksichtigt. In den sogenannten Öko-
design-Parameter müssen nach der Rahmenrichtlinie 2005/32/EG Angaben zur Rohstoffgewinnung bis zur Pro-
duktelebensdauer gemacht werden. Die CE-Kennzeichnung bleibt als Eigendeklaration den Herstellern über-
lassen, die Prüfung kann intern oder extern erfolgen. Die Marktüberwachung erfolgt in den einzelnen Staaten.  
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3 Technik, die einleuchtet. 
 
Ökodesign-Parameter (Ökodesign-Richtlinie Anhang I, Teil 1), Bestandteil des CE – Kennzeichens 
 

 
 

 
 

f) Ende der Lebensdauer 

 
 

a) Auswahl und Einsatz 
von Rohmaterialien 

 
 

 
 
    b) Fertigung 

 

 
 
e) Nutzung 
 

 

 

 
 

c1) Verpackung 

 
 

d) Installation und Wartung 

 
 

 
 

c3) Vertrieb 

 
 
      c2) Transport 
 
 

 
Schweiz: Noch keine Gesetze vorhanden 
In der Schweiz ist für die Beleuchtung im tertiären Bereich noch kein Gesetz in Aussicht. Zum Thema 
Strassenbeleuchtung existieren Empfehlungen für den Energieverbrauch. Die beiden topten-Broschüren 
sensibilisieren auf das Thema, die SLG-Empfehlung 450a/2008 enthält Leistungs- und Energiegrenzwerte für die 
Strassenbeleuchtung. Während die neue EU-Richtlinie Effizienzen von Produkten regelt, setzt die SLG und 
topten auf Grenzwerte von ganzen Anlagen. Tritt die EU-Richtlinie im Sommer in Kraft, wird auch die Schweiz 
vorgehen: Um keine Handelsprobleme von und in die EU zu haben, werden voraussichtlich nationale Richtlinien 
auf ähnlicher Basis entstehen. 
 

   
 
Broschüren topten und die SLG – Empfehlung 450a/2008 „Energie in der öffentlichen Beleuchtung“. 
 

 
 
 

 
 


